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RS OGH 1996/6/25 1Ob2124/96a
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.06.1996

Norm

ABGB §1098 Id

ABGB §1098 IId

MRG §11

Rechtssatz

Gestattet der Mieter nahen Angehörigen den Mitgebrauch am Bestandobjekt, liegt darin keine Untervermietung,

sondern eine im grundsätzlichen durch das Gesetz erlaubte Maßnahme (vgl MietSlg 27324/3, MietSlg 9339). Die Grenze

dieses an sich erlaubten Mitgebrauchs läßt sich nun nicht nach allgemein gültigen Regeln, sondern nur aufgrund der

besonderen Umstände des Einzelfalls bestimmen.
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